
Seite 1/4  Konto-/Depotvollmacht für natürliche  
Personen zur alleinigen Vertretung im 
Geschäftsverkehr mit der Bank
inkl. Digital Banking Vereinbarung für den/die Bevollmächtigte/n

An

Commerzbank AG

Kaiserstraße 16

60281 Frankfurt

Vollmachtgeber/in / Kontoinhaber/in

Vorname(n), Nachname  
des/der Kontoinhaber(s) 1					  

I.	 Personendaten des/der Bevollmächtigten (gemäß Legitimationsdokument ‒ Kopie beifügen)
Anrede1 								        	 Frau 		  	 Herr 		  	 An

Titel										       

Vorname(n)1								     

Nachname1								      

Geburtsname (falls abweichend)			 

Geburtsdatum1, 2							    

Geburtsort1								      

Geburtsland1							     

Staatsangehörigkeit1, 3					   

Steuer-Identifikationsnummer (deutsch) 4	

Meldeadresse des/der Bevollmächtigten (gemäß Legitimationsdokument)

Straße1									          	 Hausnummer 
PLZ1									          	 Ort1

	
Land1								        	

Kontaktdaten

Telefon privat (Vorwahl/Rufnummer)	 	

Telefon geschäftlich (Vorwahl/Rufnummer)	

1	 Pflichtfeld
2	 Bevollmächtigte/r muss volljährig sein
3	� Sofern die/der Bevollmächtigte nicht Bürger/in eines EU-Landes ist und diese/r in Deutschland wohnt, muss zusammen mit der Vollmachtunterlage eine Kopie des 

Aufenthaltstitels eingereicht werden.
4	� Die Angabe der Steuer-Identifikationsnummer in diesem Dokument ist ab 01.01.2018 verpflichtend (sofern eine deutsche Steuer-ID vorhanden)..

Hinweis: Diese Vollmacht gilt für alle bestehenden und 
künftigen Konten und Depots Ihrer mit der obigen IBAN ver-
knüpften Kundennummer (entspricht Ziff. 14 – 20 der IBAN)

KIDID/132302

IBAN  
(Pflichtfeld):�

(22-stellig, bitte ohne Leerzeichen eingeben)
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E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer für das Legitimationsverfahren per videoIDENT

Mobilfunknummer 5
					     	

E-Mail-Adresse5
						      	

II.	 Anmeldung zur Teilnahme am Digital Banking
Für den/die Bevollmächtigte(n) werden alle bestehenden und zukünftigen Konten und Depots unter meiner o. g. Kundennummer für das Digital Banking 
freigeschaltet.

Die zu bevollmächtigende Person soll per sofort Geschäfte online ausführen.

Authentifizierung und Autorisierung

Zur Authentifizierung des Teilnehmers und zur Autorisierung seiner Willenserklärungen werden folgende Verfahren vereinbart:

	– Für das Telefon Banking: 	PIN und mündliche Zustimmung
	– Für das Online Banking: 	PIN und photoTAN mit photoTAN-App oder photoTAN-Lesegerät

Die Commerzbank sieht folgendes TAN-Verfahren für das Online Banking vor:

	– photoTAN-Verfahren mit Smartphone-App oder photoTAN-Lesegerät (das Lesegerät kann im Online Banking-Portal der Commerzbank bestellt  
werden)

Den Aktivierungsbrief für das photoTAN-Verfahren und die Teilnehmernummer sendet die Commerzbank dem/der Bevollmächtigten zu. Sofern der/die 
Bevollmächtigte das photoTAN-Verfahren nicht innerhalb von 180 Tagen aktiviert, wird dieses wieder deaktiviert. Eine spätere Anmeldung ist jederzeit 
möglich.

Sofern keine anders lautenden Limite zur Kundennummer vereinbart sind, gelten für das Online Banking die folgenden Standardlimite: 10.000 Euro pro 
Auftrag im Inlandszahlungsverkehr, 5.000 Euro im Auslandszahlungsverkehr, 10.000 Euro pro Auftrag im Wertpapiergeschäft (max. 50.000 Euro pro Tag). 
Ein anderer Nutzungsumfang kann separat pro Kundennummer festgelegt werden. Zukünftige Konten und Depots werden automatisch im Digital Banking 
mit den vereinbarten Limiten pro Kundennummer freigeschaltet.

Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation

Die Commerzbank ist berechtigt, telefonisch erteilte Aufträge und Anfragen zum Zwecke der Beweissicherung aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen  
werden längstens für drei Monate aufbewahrt und dann gelöscht. Abweichend hierzu ist die Commerzbank bei telefonisch veranlassten Aufträgen und 
Anträgen mit Bezug zum Wertpapiergeschäft gesetzlich verpflichtet, alle diesbezüglichen Telefonate bzw. die elektronische Kommunikation aufzuzeich-
nen und diese Aufzeichnungen fünf Jahre, auf Veranlassung der zuständigen Behörde auch sieben Jahre, aufzubewahren. Erst nach Ablauf dieser ge-
setzlichen Aufbewahrungsfristen werden diese Aufzeichnungen gelöscht.

	� Der/die Vollmachtgeber/in bzw. der/die Bevollmächtigte nutzt eine Finanzsoftware und benötigt das Online Banking nach HBCI/FinTS-Standard 
(Legitimation durch elektronische Signatur) für den/die Bevollmächtigte.

Sofern keine anders lautenden Limite vereinbart sind, gelten die folgenden Standardlimite: Auftragslimit pro Inlandsüberweisung (Euro) 100.000 Euro und 
10.000 Euro Auftragslimit pro Auslandsüberweisung (Euro). Ein anderer Nutzungsumfang kann separat festgelegt werden. Die Freischaltung weiterer 
Konten, Kreditkarten, Depots und Kredite kann separat im Digital Banking oder über das Beratungscenter beauftragt werden.

Bei der Nutzung von FinTS/HBCI erfolgt die Legitimation und Transaktionsautorisierung aller Datenübertragungen mittels einer elektronischen Signatur, 
die der/die Bevollmächtigte auf einem Datenträger (HBCI-Signaturchipkarte oder USB-Stick) gespeichert haben muss. Bestellung einer Commerzbank 
Girocard (Debitkarte mit zusätzlicher Visa-Funktion) mit Persönlicher Identifikationsnummer (PIN) 6

5	� Wenn sich der/die Bevollmächtigte später per videoIDENT-Verfahren legitimieren will, sind E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer Pflichtangaben. Diese Informationen wer-
den nicht zu werblichen Zwecken genutzt. Ohne diese elektronischen Kontaktdaten wird die Legitimation per PostIdent-Verfahren durchgeführt.

6	 Entspricht der standardisierten Zahlungskontenterminologie „Ausgabe einer Debitkarte“. Nachfolgend wird die Bezeichnung „Commerzbank Girocard“ oder „Karte“ geführt.
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	 �Bitte stellen Sie der/dem Bevollmächtigten eine Commerzbank Girocard mit Persönlicher Identifikationsnummer (PIN) zur Verfügung. Die  
Commerzbank Girocard kostet 10 Euro pro Jahr 7 und gilt für mein Girokonto mit der oben genannten IBAN oder abweichend davon für IBAN

Der Standardverfügungsrahmen der Commerzbank Girocard beträgt im Inland 2.000 Euro pro Tag und Woche für Auszahlungen am Geldautomaten 
sowie bargeldlosem Bezahlen; im Ausland können abweichend vom Inland max. 500 Euro pro Tag am Geldautomaten ausgezahlt werden. Der Ver
fügungsrahmen einer Commerzbank Girocard gibt an, bis zu welchem Betrag die Karte maximal genutzt werden kann. Kontoinhaber oder Bevoll-
mächtigte müssen dafür sorgen, dass auf dem Girokonto ausreichendes Guthaben vorhanden ist oder eine eingeräumte Kontoüberziehung möglich 
ist. Der Verfügungsrahmen der Commerzbank Girocard stellt keine eingeräumte Kontoüberziehungsmöglichkeit dar.

III.	Umfang der Vollmacht
Der/Die Bevollmächtigte kann – auch zu eigenen Gunsten – alle Handlungen im Geschäftsverkehr mit der Commerzbank vornehmen, die mit der Konto- 
und Depotführung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Er/Sie kann insbesondere

	– über jeweilige Guthaben (z. B. durch Überweisungsaufträge, Barabhebungen, Schecks und Wechsel) verfügen;

	– für mich/uns weitere Konten (inkl. Festgeldkonten und Sparkonten) unter der o. g. Kundenstammnummer eröffnen;

	– eingeräumte Kredite in Anspruch nehmen;

	– Verbindlichkeiten zu meinen/unseren Lasten eingehen, sofern es sich um Verfügungskredite/Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen handelt;

	– Finanzinstrumente (mit Ausnahme von Börsentermin- und Devisentermingeschäften), Devisen und Sorten an- und verkaufen, die Auslieferung an 
sich verlangen sowie Aufträge für andere börsenmäßige Geschäfte erteilen;

	– Rechnungsabschlüsse, Kontoauszüge, Wertpapier-, Depot- und Erträgnisaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen entgegen
nehmen und anerkennen;

	– Konto- und Kreditkündigungen sowie die Androhung der Verwertung von Sicherheiten entgegennehmen, sofern eine Zustellung an mich/uns nicht 
möglich ist.

Diese Vollmacht berechtigt nicht

	– zur Eröffnung weiterer Konten unter anderer Kundenstammnummer;

	– zur Eröffnung weiterer Depots unter dieser oder einer anderen Kundenstammnummer;

	– zur Änderung des am Depotstamm hinterlegten Wertpapiergeldkontos;

	– zum Abschluss und zur Änderung von Kreditverträgen;

	– zum Abschluss von Schrankfach- und Verwahrverträgen;

	– zur Beantragung von Girocars, Spar Cards und Kreditkarten;

	– zur Beantragung, Änderung oder Löschung von Freistellungsaufträgen;

	– zur Erteilung von Untervollmachten.

IV.	Sonstiges
Auflösung von Konten/Depots

Zur Auflösung der Konten/Depots ist der/die Bevollmächtigte erst nach meinem/unserem Tode berechtigt.

Hinweis: Bei mehreren Kontoinhabern besteht diese Berechtigung erst nach dem Tode aller Kontoinhaber.

Geltungsdauer der Vollmacht

Die Vollmacht erlischt nicht mit meinem/unserem Tode; sie bleibt für den/die Erben des jeweils verstorbenen Kontoinhabers in Kraft.

7	 Entgeltfrei für bis zu zwei Verfügungsberechtigte (einschließlich dem Kontoinhaber) pro Konto bei den Kontomodellen PremiumKonto, KlassikKonto und BasisKonto.
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Widerruf der Vollmacht

Die Vollmacht kann von mir/uns und nach meinem/unserem Tode von meinen/unseren Erben jederzeit gegenüber der Commerzbank oder dem Bevoll-
mächtigten widerrufen werden. Bei einem Widerruf der Vollmacht gegenüber dem/der Bevollmächtigten ist die Commerzbank hierüber unverzüglich und 
aus Beweisgründen schriftlich zu unterrichten. Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf der Vollmacht eines Kontoinhabers zum Erlöschen der 
Vollmacht. Widerruft einer von mehreren Miterben die Vollmacht, so wirkt der Widerruf nur für diesen. In diesem Fall kann der/die Bevollmächtigte von  
der Vollmacht nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden Gebrauch machen. Die Commerzbank kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe 
ausweist.

Hinweis: Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf der Vollmacht eines Kontoinhabers zum Erlöschen der Vollmacht.

Rechtswahl

Für diese Vollmacht gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Geschäftsbedingungen und Datenschutz

Ergänzend zu den bisher vereinbarten allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen gelten die im Formular beigefügten Digital Banking 
Bedingungen der Commerzbank AG. Die Hinweise zum Datenschutz (siehe www.commerzbank.de/datenschutzhinweise) sind zu beachten. 

V.	 Unterschriften

Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber(s)

(Bei mehreren Kontoinhabern müssen alle Kontoinhaber gemeinsam die Vollmacht unterzeichnen.)

Als Vollmachtgeber/in erteile(n) ich/wir die Vollmacht und beantrage/n die Teilnahme am Digital Banking sowie – falls oben angekreuzt – die Ausstellung 
einer Commerzbank Girocard für den/die Bevollmächtigte(n) wie oben angegeben.

Ort, Datum 8	 			   	

Unterschrift(en)8			

Name, Vorname Unterzeichner  
in Klarschrift				 

Unterschrift des/der Bevollmächtigten

Es gelten die Digital Banking Bedingungen und – falls oben angekreuzt – die Bedingungen für die Commerzbank Girocard sowie die Bedingungen für die 

Commerzbank Visa-Debitkarte.

Ort, Datum8	 			   	

Unterschrift8 			    
(gilt gleichzeitig als Unterschriftsprobe)

Name, Vorname Unterzeichner  
in Klarschrift				 

8	 Pflichtfeld
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Ausfertigung für den KundenDigital Banking Bedingungen 
(Stand: 01.06.2024)

1.	 Leistungsangebot
(1)	 Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte mittels 

Online Banking und Telefon Banking (beides zusammen „Digital Banking“) 
in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Für die Abwicklung 
gelten die Bedingungen für die jeweiligen Bankgeschäfte (z. B. Allgemeine 
Bedingungen für Zahlungsdienste, Sonderbedingungen für Wertpapier
geschäfte nebst den Ausführungsgrundsätzen). Zudem können sie Infor-
mationen der Bank mittels Digital Banking abrufen. Des Weiteren sind sie 
gemäß § 675f Absatz 3 BGB berechtigt, Zahlungsauslösedienste und 
Kontoinformationsdienste gemäß § 1 Absätze 33 und 34 Zahlungsdienste
aufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Die Bank ist berechtigt, dem Kunden die 
Änderung ihrer Geschäftsbedingungen auf elektronischem Weg anzuzeigen 
und zum Abruf bereitzustellen. Wegen des Wirksamwerdens der Änderungen 
verbleibt es bei der Regelung in Nummer 1 Abs. 2 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen oder den mit dem Kunden vereinbarten abweichenden 
Regelungen.

(2)	 Kunde und Bevollmächtigte werden einheitlich als „Teilnehmer“, Konto und 
Depot einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn dies ist ausdrücklich 
anders bestimmt.

(3)	 Zur Nutzung des Digital Banking gelten die Standardlimite oder die mit der 
Bank gesondert vereinbarten Verfügungslimite für das Digital Banking.

2.	 Voraussetzungen zur Nutzung des Digital Banking
(1)	 Der Teilnehmer kann das Digital Banking nutzen, wenn die Bank ihn 

authentifiziert hat. 
(2)	 Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfahren, mit 

dessen Hilfe die Bank die Identität des Teilnehmers oder die berechtigte 
Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstruments, einschließlich der 
Verwendung des personalisierten Sicherheitsmerkmals des Teilnehmers 
prüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen kann 
der Teilnehmer sich gegenüber der Bank als berechtigter Teilnehmer aus-
weisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nummern 3 dieser Bedingungen) 
sowie Aufträge erteilen (siehe Nummer 4 dieser Bedingungen

(3)	 Authentifizierungselemente sind
	– Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B. per-

sönliche Identifikationsnummer [PIN])
	– Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerät 

zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren Trans-
aktionsnummern [TAN]) oder,

	– Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B. 
Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4)	 Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer gemäß 
der Anforderung der Bank das Wissenselement, den Nachweis des Besitz
elements und  /  oder den Nachweis des Seinselements an die Bank über-
mittelt.

3.	 Zugang zum Online Banking
(1)	 Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online Banking der Bank, wenn

	– er seine individuelle Teilnehmernummer (z. B. Kontonummer, Anmel-
dename) angibt und

	– er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten 
Authentifizierungselemente(s) ausweist und

	– keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 10.1 und 11 dieser 
Bedingungen) vorliegt. Nach Gewährung des Zugangs zum Online 
Banking kann auf Informationen zugegriffen oder können nach  
Nummer 4 dieser Bedingungen Aufträge erteilt werden.

(2)	 Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Abs. 26 Satz 
1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kunden) fordert 
die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines weiteren 
Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang zum Online 
Banking nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. Der Name 
des Kontoinhabers und die Kontonummer sind für den vom Teilnehmer 
genutzten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst keine 
sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Abs. 26 Satz 2 ZAG).

4.	 Aufträge
4.1.	 Auftragserteilung 

Der Teilnehmer muss einen Auftrag (zum Beispiel Überweisung) zu dessen 
Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu 
Authentifizierungselemente (zum Beispiel Eingabe einer TAN als Nachweis 
des Besitzelements) zu verwenden. Die Bank bestätigt den Eingang des 
Auftrags. 

4.2.	 Meldung nach AWV
Bei Zahlungen zugunsten Gebietsfremder ist die Meldung gemäß Außen-
wirtschaftsverordnung (AWV) zu beachten.

4.3.	 Widerruf von Aufträgen 
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Allgemeine 
Bedingungen für Zahlungsdienste, Sonderbedingungen für Wertpapier
geschäfte nebst den Ausführungsgrundsätzen). Der Widerruf von Aufträgen 
kann nur außerhalb des Online Bankings erfolgen, es sei denn, die Bank 
sieht eine Widerrufmöglichkeit im Online Banking ausdrücklich vor.

5.	 Bearbeitung von Aufträgen durch die Bank
(1)	 Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt nach den für die Abwicklung der 

jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung oder Wertpapierauftrag) geltenden 
Regelungen.

(2)	 Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedin-
gungen vorliegen:

	– Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1. dieser 
Bedingungen.

	– Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (zum 
Beispiel Wertpapierorder) liegt vor.

	– Das Online Banking Datenformat ist eingehalten.
	– Das gesondert vereinbarte Digital Banking Verfügungslimit oder das 

Standardlimit ist nicht überschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser 
Bedingungen).

	– Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige Auf-
tragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel ausreichen-
de Kontodeckung gemäß den Allgemeinen Bedingungen für Zahlungs-
dienste) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die 
Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart 
maßgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel gemäß den Allgemeinen 
Bedingungen für Zahlungsdienste) aus. Die Ausführung darf nicht gegen 
sonstige Rechtsvorschriften verstoßen.

(3)	 Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 nicht vor, wird die Bank 
den Auftrag nicht ausführen. Sie wird dem Teilnehmer hierüber mittels 
Online Banking eine Information zur Verfügung stellen und soweit möglich 
dabei die Gründe und die Möglichkeiten nennen, mit denen Fehler, die zur 
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Dies gilt nicht, wenn 
die Angabe von Gründen gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt. Führt 
die Bank den Auftrag aus, obwohl keine Kontodeckung vorhanden ist, ent-
steht eine geduldete Kontoüberziehung, für die ein vereinbarter Zins zu 
zahlen ist.

6.	 Telefon Banking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Telefon Banking, wenn

	– dieser sich unter der ihm mitgeteilten Rufnummer für das Telefon 
Banking durch Eingabe von Teilnehmernummer und PIN über die 
Telefontastatur oder mittels photoTAN-App authentifiziert hat. Alternativ 
kann der Zugang durch einen Anruf des Kunden über die Commerzbank 
Banking App erfolgen.

	– die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des 
Teilnehmers ergeben hat und

	– keine Sperre des Zugangs vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Telefon Banking kann der Teilnehmer 
Informationen erfragen oder Bankgeschäfte vereinbaren.
Der Teilnehmer erteilt seine Zustimmung und autorisiert eine Vereinbarung 
im Rahmen des Telefon Bankings durch mündliche Bestätigung oder 
Bestätigung per photoTAN-App
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7.	 Information des Kunden über Digital Banking Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die 
mittels Digital Banking getätigten Verfügungen im Zahlungsverkehr oder 
bei Wertpapiergeschäften auf dem für Konto- und Depotinformationen      
vereinbarten Weg und gemäß den für den Auftrag geltenden Bedingungen.

8.	 Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
8.1.	 Schutz der Authentifizierungselemente
(1)	 Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine 

Authentifizierungelemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) vor 
unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das 
Digital Banking Verfahren missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise 
nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche Nummer 3 und 4 dieser Bedingungen).

(2)	 Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilnehmer 
vor allem Folgendes zu beachten:

(a)	 Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen 
insbesondere
	– nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden
	– nicht außerhalb des Digital Banking in Textform (z. B. per E-Mail, 

Messenger-Dienst) weiter gegeben werden
	– nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der PIN 

im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) werden und
	– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem 

Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. mobiles End-
gerät) oder zur Prüfung des Seinselementes (z. B. mobiles Endgerät 
mit Anwendung für das Digital Banking und Fingerabdrucksensor) 
dient.

(b)	 Besitzelemente, wie z. B. ein mobiles Endgerät sind vor Missbrauch zu 
schützen. Dabei
	– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile End-

gerät (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
	– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen 

Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das Digital 
Banking (z. B. Commerzbank-Banking-App, Authentifizierungs-App) 
nicht nutzen können, 

	– ist die Anwendung für das Digital Banking (z. B. Commerzbank-Banking-
App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teilneh-
mers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem 
mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des 
Mobiltelefons),

	– dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb 
des Digital Bankings mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. 
per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden und

	– muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung 
des Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung für das Digital 
Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer 
Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere 
Personen ihr Gerät als Besitzelement für das Online Banking des Teil-
nehmers aktivieren.

(c)	 Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf einem 
mobilen Endgerät des Teilnehmers für das Digital Banking nur dann als 
Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem mobilen End-
gerät keine Seinselemente anderer Personen gespeichert sind. Sind auf 
dem mobilen Endgerät, das für das Digital Banking genutzt wird, Seins
elemente anderer Personen gespeichert, ist für das Digital Banking das 
von der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B. PIN) zu nutzen und nicht 
das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement.

(3)	 Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 und 2 darf der Teil 
nehmer seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von ihm aus 
gewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst verwenden 
(siehe Nummer 1 Absatz 1 dieser Bedingungen).

(4)	 Die App der Bank oder das Lesegerät zur Entschlüsselung der TAN-Grafik 
ist direkt von der Bank oder von einem von der Bank dem Kunden benannten 
Anbieter zu beziehen.

(5)	 Sofern PIN und die Teilnehmernummer vom Telefon des Teilnehmers 
automatisch gespeichert werden (z. B. Wahlwiederholungsfunktion des 
Telefons), sind, soweit technisch möglich, die gespeicherten Ziffernfolgen 
zu löschen oder zu überschreiben.

8.2.	 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Digital Banking-
Seite der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten 
Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

8.3.	 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten 
(z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkenn-
nummer) über das gesondert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an (zum 
Beispiel mittels mobilem Endgerät, Chipkartenlesegerät mit Display). Der 
Teilnehmer ist verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der 
angezeigten Daten mit den für den Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen.

9.	 Ein- und Ausfuhr von Software im Ausland
In Ländern, in denen Nutzungs- oder Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen 
für Verschlüsselungstechniken bestehen, darf eine von der Bank zur Ver-
fügung gestellte Software nicht verwendet werden.

10.	 Anzeige und Unterrichtungspflichten
10.1.	 Sperranzeige
(1)	 Stellt der Teilnehmer

	– den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifi-
zierung (z. B. mobiles Endgerät) oder

	– die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte 
Nutzung seines Authentifizierungselements

fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten 
(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann eine solche Sperranzeige jederzeit 
auch über die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanäle abgeben.

(2)	 Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifizie-
rungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3)	 Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-
schen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er eben-
falls eine Sperranzeige abgeben.

10.2.	 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht auto-
risierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

11.	 Nutzungssperre
11.1.	 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall 
der Sperranzeige nach Nummer 10.1 dieser Bedingungen,

	– den Digital Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
	– sein Authentifizierungsinstrument zur Nutzung des Digital Banking.

11.2.	 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1)	 Die Bank darf den Digital Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, 

wenn
	– sie berechtigt ist, den Digital Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu 

kündigen,
	– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authen-

tifizierungselements des Teilnehmers dies rechtfertigen oder
	– der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen 

Verwendung des eines Authentifizierungselements besteht.
(2)	 Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe 

möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre schriftlich, 
in Textform (z. B. mittels, Telefax oder E-Mail) oder telefonisch unterrichten. 
Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch 
gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde.

11.3.	 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizie-
rungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr 
gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

11.4.	 Automatische Sperre eines chip-basierten Besitzelements sowie des Digital 
Banking-Zugang mittels PIN und TAN
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(1)	 Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in 
Folge der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingegeben 
wird. Eine Freischaltung der Chipkarte durch die Bank ist nicht möglich. 

(2)	 Wenn der Kontrollwert zur Freigabe der HBCI-Signatur dreimal falsch ein-
gegeben wird, kommt es zur Sperrung der übermittelten Signatur. Der 
Teilnehmer muss eine neue elektronische Signatur erstellen und diese 
erneut an die Bank übermitteln.

(3)	 Die dreimalige Falscheingabe des PIN führt zu einer Sperre des Digital 
Banking-Zugangs.

(4)	 Das im Absatz 1 genannte Besitzelement kann dann nicht mehr für das 
Digital Banking genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich mit der Bank in 
Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des Digital Banking 
wiederherzustellen.

11.5.	 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst
Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslöse-
dienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verweigern, 
wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang 
mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang des Konto
informationsdienstleisters oder des Zahlungsauslösedienstleisters zum 
Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen 
Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank wird den 
Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf dem vereinbarten Weg 
unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen 
darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflich-
tungen verstoßen würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung des 
Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zugangssperre auf. 
Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

12.	 Haftung1

12.1.	 Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten Digital Banking 
Auftrags und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrags
Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einer nicht, 
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet sich vorrangig nach 
Nummer 12.2 und nachrangig nach den für die jeweilige Auftragsart ver-
einbarten Sonderbedingungen (zum Beispiel Allgemeine Bedingungen für 
Zahlungsdienste, Sonderbedingungen Wertpapiergeschäfte nebst den 
Ausführungsgrundsätzen).

12.2.	 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner Authentifizie-
rungselemente

12.2.1.Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperr-
anzeige

(1)	 Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der 
Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden- 
gekommenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen miss- 
bräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungselements, haftet der 
Kunde für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem 
Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein 
Verschulden trifft.

(2)	 Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach dem Absatz 1 verpflich-
tet, wenn

	– es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Ab-
handenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung des 
Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten Zahlungs-
vorgang zu bemerken, oder

	– der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten, 
einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters 
oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters 
ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3)	 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine 
Sorgfalts- und Anzeigepflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde abweichend von den Absätzen 1 
und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang.

1	 Ergänzend gelten die Regelungen der Sicherheits-Garantie der Bank.

Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn 
er eine seiner Sorgfaltspflichten nach 

	– Nummer 8.1 Absatz 2
	– Nummer 8.1 Absatz 4
	– Nummer 8.1 Absatz 6
	– Nummer 8.3 oder
	– Nummer 10.1 Absatz 1

dieser Bedingungen verletzt hat.
(4)	 Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Schadens-

ersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kunden
authentifizierung im Sinne von § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine 
starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung 
von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den 
Kategorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 2 Absatz 3 dieser 
Bedingungen).

(5)	 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das Standard
limit oder das mit dem Kunden vereinbarte Digital Banking-Verfügungslimit 
gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf diese Limite.

(6)	 Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz (1) und (3) ver-
pflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 10.1 dieser 
Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(7)	 Die Absätze 2 und 4 bis 6 gelten nicht, wenn der Teilnehmer in betrügeri- 
scher Absicht gehandelt hat.

(8)	 Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
	– Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten 

Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 Euro in Absatz 
(1) und (3) hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich 
gegen seine Anzeige und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
verstoßen hat.

	– Die Haftungsbeschränkungen in Absatz (2) erster Spiegelstrich finden 
keine Anwendung.

12.2.2.Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfügungen außerhalb von 
Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten 
(z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines 
verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements oder 
auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Authentifizierungselements 
und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und 
die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

12.2.3.Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, über-
nimmt sie alle danach über das Digital Banking durch nicht autorisierte 
Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer 
in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

12.2.4.Haftung beim Telefon Banking
Bis zur Sperranzeige haftet der Kunde außer in den Fällen nach Absatz 
12.1 und 12.2 nach den rechtlichen Regelungen für vorsätzliches und fahr-
lässiges Verhalten unter Berücksichtigung eines eventuellen Mitverschuldens 
der Bank.

12.2.5.Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh
baren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis 
beruft, keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.

13.	 Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Commerzbank 
Digital Banking erfolgt jeweils im Rahmen und unter Beachtung der gelten-
den anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften. Beachten Sie in 
diesem Zusammenhang bitte die nachfolgenden Datenschutzhinweise der 
Commerzbank AG:
(https://www.commerzbank.de/hinweise/datenschutzhinweise/).

Commerzbank AG

https://www.commerzbank.de/hinweise/datenschutzhinweise/
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Seite 1/5 Ausfertigung für die Bank
Bedingungen für die  
Commerzbank Girocard 1

(Stand: 01.10.2020)

I.	 Geltungsbereich
Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend ausgestattet ist, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1.	 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen Debitkartensystemen:
a)	 Zur  Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.
b)	 Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem 

girocard-Logo gekennzeichnet sind („girocard-Terminals“).
c)	 Zum Aufladen der GeldKarte 2 an Ladeterminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind.

2.	 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkartensystemen:
a)	 Zur  Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldautomaten-Systems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist.
b)	 Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte entsprechend 

ausgestattet ist. Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3.	 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a)	 Zum kontaktlosen Einsatz 3 bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, 

die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontakt
losen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. 

b)	 Zum kontaktlosen Einsatz3 bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen von fremden Debitkartensystemen 
bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz der Karte im 
Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

c)	 Als GeldKarte2 zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen des Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem  
GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind (GeldKarte-Terminals).

d)	 Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium für 
Zusatzanwendungen eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen 
Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

II.	 Allgemeine Regeln
1.	 Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Konto-
inhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten 
ausgegebene Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und 
automatisierten Kassen sowie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die 
Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in der GeldKarte gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der Karte 
gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

2.	 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die Karte nur innerhalb seiner finanziellen Nutzungsgrenze gemäß den Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste 
zu nutzen.

3.	 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Umrechnung erfolgt gemäß 
dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

4.	 Eigentum der Karte; Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. Mit Aushändigung 
der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die 
Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an 
die Bank zurückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der Karte 
befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte auf 
gebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen.

5.	 Sperre und Einziehung der Karte
a)	 Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen

	– wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
	– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder
	– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte besteht.

Darüber wird die Bank den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre unterrichten. Die Angabe von Gründen unterbleibt, soweit sie gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt. Die Bank wird die Karte entsperren 
oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karten
inhaber unverzüglich.

1	 Entspricht der standardisierten Zahlungskontenterminologie „Ausgabe einer Debitkarte“. Nachfolgend wird die Bezeichnung „Commerzbank Girocard“ oder „Karte“ geführt.
2	 Die GeldKarte-Funktion entfällt bei Girocards die ab dem 01.10.2020 ausgegeben oder ersetzt werden.
3	 Der hierfür erforderliche Kartenaustausch erfolgt schrittweise ab 2018.
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b)	 Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte Beträge werden dem Karteninhaber erstattet.
c)	 Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatz

anwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann 
der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur 
Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatz
anwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt.

6.	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
a)	 Unterschrift

Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.
b)	 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf 
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt 
werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen sowie Transaktionen 
an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre tätigen.

c)	 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf 
insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt 
und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos Verfügungen zu tätigen (z. B. Bargeld
auszahlung an einem Geldautomaten).

d)	 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1)	 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung 

von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die 
Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst abgeben. In diesem Fall ist eine Karten
sperre nur möglich, wenn der Name der Bank und die IBAN angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das betreffende 
Konto ausgegebenen Karten für die weitere Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf die 
abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. Die 
Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber 
hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2)	 Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3)	 Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz
anwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht.

(4)	 Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unter
richten.

7.	 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN 
oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung 
der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.

8.	 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags 
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze gemäß Nummer II.2 verfügbaren Geld-
betrag zu sperren, wenn

	– der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und
	– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat. 4

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue 
Zahlungsbetrag mitgeteilt oder der Zahlungsauftrag zugegangen ist.

9.	 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn 

	– der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht gemäß Nummer II.7 autorisiert hat, 
	– der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
	– die Karte gesperrt ist. 

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

10.	 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, 
dass der Kartenzahlungsbetrag innerhalb der Ausführungsfrist von einem Geschäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 

4	 z.B. Vorautorisierungen von Mietwagenkautionsleistungen oder in Hotels
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Bei Kartenzahlungen innerhalb Deutschlands und in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 5 (EWR) in Währungen eines Staates außer-
halb des EWR (Drittstaatenwährung) sowie Kartenzahlungen, bei denen der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers außerhalb des EWR (Dritt-
staaten) belegen ist, werden Kartenzahlungen baldmöglichst bewirkt. Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
erst nach Ablauf der Ausführungsfrist ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die 
Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

11.	 Entgelte und deren Änderung
Für die Erhebung von Entgelten und deren Änderung gelten die Regelungen in den Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste. Die einzelnen 
Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

12.	 Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, wird die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert verein-
bart. Über die mit der GeldKarte getätigten einzelnen Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger unterrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die 
mit der GeldKarte getätigten Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mithilfe eines Chipkartenlesers nachvollziehen.

13.	 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
a)	 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige

(1)	 Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder wird die Karte sonst miss
bräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen in Form der

	– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
	– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
	– Aufladung der GeldKarte,

so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, gemäß Absatz 2 nur, wenn er seine 
Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

(2)	 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und hat der Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine 
Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

	– er den Verlust, oder den Diebstahl der Karte oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst 
schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

	– die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte verwahrt hat (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem 
Karteninhaber mitgeteilt wurde),

	– er die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.
(3)	 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den 

für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.
(4)	 Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kontoinhaber nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Karteninhaber eine 

starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat (z.B. bei Kleinbetrags-
zahlungen gemäß Nummer I.3 dieser Bedingungen) oder der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert hat, 
obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach § 55 ZAG verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere 
die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen (das ist die PIN), Besitz (das 
ist die Karte) oder Sein (etwas, das der Karteninhaber ist, zum Beispiel Fingerabdruck).

(5)	 Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 und 2 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(6)	 Der Absatz 3 und Absatz 4 finden keine Anwendung, wenn der Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
b)	 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige

Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige 
nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in Form der

	– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
	– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und
	– Aufladung der GeldKarte

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.
c)	 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte gespeicherten Betrag

Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen ist nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuch
lichen Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen, erstattet die Bank 
den in der GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne 
Einsatz der PIN verbrauchen.

d)	 Ergänzende Haftungs und Erstattungsregeln:
Soweit die Haftung in den vorgenannten Bestimmungen nicht schon geregelt ist, gelten im Übrigen die in den Allgemeinen Bedingungen für Zahlungs
dienste geregelten Haftungs- und Erstattungsregeln des Kunden und die Haftungs- und Einwendungsausschlüsse für die Bank.

5	� Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 
sowie Zypern.
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III.	Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten
1.	 Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

a)	 Verfügungsrahmen der Karte
Bargeldauszahlungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des 
für die Karte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob 
der Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen 
der Karte überschritten wurde, werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und von einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit (entspricht 
der standardisierten Zahlungskontenterminologie „Eingeräumte Kontoüberziehung“) abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen 
der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits (entspricht der standardisierten Zahlungs-
kontenterminologie „Eingeräumte Kontoüberziehung“) in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung 
des Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, 
kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.

b)	 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN ein
gegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

c)	 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter 
Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige Bean
standungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt 
worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

d)	 Vorauswahl an automatisierten Kassen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit, bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren automatisierten Kassen Mecha
nismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei dürfen sie den Karteninhaber 
nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl hinwegzusetzen.

2.	 GeldKarte
a)	 Servicebeschreibung

Die mit einem Chip ausgestattete und mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnete Karte kann auch als GeldKarte eingesetzt werden. Der Karten
inhaber kann an GeldKarte-Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereiches bargeldlos bezahlen. 

b)	 Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner Bank 
eingeräumten Verfügungsrahmens (Nummer III 1. a) zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von maximal 200,– Euro 
aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine persönliche Geheimzahl (PIN) eingeben. Der Karteninhaber kann seine GeldKarte auch gegen 
Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer anderen Karte zulasten des Kontos, über das die Umsätze mit dieser Karte abgerechnet werden, 
aufladen. Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr mittels GeldKarte verfügen möchte, können nur bei der kartenausgebenden 
Bank entladen werden. Bei einer Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die kartenausgebende Bank dem Karteninhaber den nicht ver
brauchten Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die persönliche 
Geheimzahl (PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die Auflademöglichkeit besteht nicht mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

c)	 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto, das 
auf der Karte angegeben ist, belastet.

d)	 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Betrag 
um den verfügten Betrag.
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IV.	Zusatzanwendungen
1.	 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte

a)	 Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung 
(z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.

b)	 Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages 
nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen 
möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache 
zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine 
Kenntnis.

2.	 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, 
in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unternehmensgenerierte Zusatz
anwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Karteninhaber 
und dem Unternehmen.

3.	 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem Unter
nehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis 
der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

4.	 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der karten
ausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatz
anwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten 
von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden 
ist.

5.	 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in 
den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht.

Commerzbank AG
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Seite 6/8  Vorvertragliche Informationen bei im 
Fernabsatz geschlossenen Verträgen  
über Finanzdienstleistungen und 
Widerrufsbelehrung
Stand: 01.10.2025. Diese Information gilt bis auf Weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.
Bestellung einer Commerzbank Girocard (Debitkarte mit zusätzlicher Visa-Funktion)1

Bevor Sie im Fernabsatz (per Internet, Telefon, E-Mail, Telefax oder Briefverkehr) mit uns Verträge abschließen, möchten wir Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen  
(§ 312d BGB i.V.m. Art. 246b; 248 EGBGB) über die vereinbarten Vertragsbedingungen und das Preis- und Leistungsverzeichnis hinaus einige allgemeine Informationen zur Bank, 
zur angebotenen Bankdienstleistung, zum Vertragsschluss und Ihrem Widerrufsrecht geben.

A.	 Allgemeine Informationen
Name und Anschrift der Bank

Commerzbank AG
Kaiserstraße 16
D-60311 Frankfurt am Main
Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank
Bettina Orlopp (Vorsitzende),
Michael Kotzbauer, Sabine Mlnarsky, Thomas Schaufler,  
Carsten Schmitt, Bernhard Spalt, Christiane Vorspel-Rüter
Zuständige Filiale bzw. Beratungscenter
Die Anschrift der zuständigen Filiale bzw. des zuständigen Beratungscenters wird dem 
Kunden mit der Annahme des Vertrages durch die Commerzbank mitgeteilt.
Zentrale
Telefon					     + 49 (0) 69/1 36-20
E-Mail					     info@commerzbank.com
Internet					     www.commerzbank.de
Kundencenter
Telefon
für Privatkunden			   +49 (0) 69 5 8000 8000
für Unternehmerkunden		 +49 (0) 69 5 8000 9000
E-Mail					     directbanking@commerzbank.com
Internet					     www.commerzbank.de
Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von 
damit zusammenhängenden Geschäften.
Zuständige Aufsichtsbehörden
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 
und Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt (Internet: www.bafin.de)
BAK Nr. 100005
Eintragung im Handelsregister
Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 32000
Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE - 114 103 514
Name und Anschrift der für die Bank handelnden Dienstleister
Kundenbetreuung
Commerz Direktservice GmbH, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg
Gesetzlich Vertretungsberechtigte des Dienstleisters: Andre Kaiser, Marc Ernesti
Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für die Vorabinformation, für dieses Vertragsverhältnis und für die 
Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch. Soweit 
Texte in anderen Sprachen zur Verfügung stehen, dienen sie nur als Übersetzungshilfe, 
sofern nichts Abweichendes gesondert vereinbart ist.
Rechtsordnung / Gerichtsstand
Für die Aufnahme von Beziehungen vor Abschluss des Vertrages, für den Vertrags
abschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank 
gilt deutsches Recht. Mit inländischen Kaufleuten und vergleichbaren ausländischen 
Kunden sowie juristischen Personen wird in Nr. 6, Absatz 2 und 3 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eine Gerichtsstandsvereinbarung getroffen.
Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren
Die Beschwerde-  und alternativen Streitbeilegungsmöglichkeiten sind in Nr. 21 der „All-
gemeinen Geschäftsbedingungen“ beschrieben.
Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken 
e.V. angeschlossen. Der Umfang der durch den Einlagensicherungsfonds geschützten 
Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ beschrieben.

1  Entspricht der standardisierten Zahlungskontenterminologie „Ausgabe einer Debitkarte“. Nachfolgend wird die Bezeichnung „Commerzbank Girocard“ geführt.

B.	 Informationen zur Commerzbank Girocard (Debitkarte mit zusätzlicher Visa-
Funktion) 1

Wesentliche Leistungsmerkmale
Mit der Commerzbank Girocard kann der Kunde über das vereinbarte Girokonto nach 
Maßgabe der Bedingungen für die Commerzbank Girocard verfügen.
Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen oder sonstige Kapital
erträge (z. B. aus Wertpapieren) erzielt werden, sind diese Beträge in der Regel steuer
pflichtig. Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht („In- oder Ausland“) können bei 
der Auszahlung von Erträgen oder Veräußerungserlösen Kapitalertrag- und/oder 
sonstige Steuern anfallen z. B. „Withholding Tax“ (nach US amerikanischem Steuer-
recht), die an die jeweilige Steuerbehörde abgeführt werden und daher den an den 
Kunden zu zahlenden Betrag mindern. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn 
zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Dies gilt  
insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist. Eigene Kosten (z. B. Entgelte  
desjenigen, der die Karte zur Bezahlung oder Bargeldauszahlung akzeptiert,  
Ferngespräche, Porti, Internet) hat der Kunde selbst zu tragen. 
Leistungsvorbehalt
Bei Fremdwährungskonten gilt der in Nr. 10 Absatz 3 der „Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen“ genannte Vorbehalt.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages  
Beginn der Ausführung
Die Bank beginnt mit der Erfüllung des Vertrages ab Zugang von Karte und PIN beim 
Verfügungsberechtigten.
Zahlung der Entgelte und Zinsen durch den Kunden
Gegebenenfalls anfallende Entgelte und Zinsen werden auf dem Girokonto wie folgt gebucht:

	– Kontoführungsentgelte monatlich
	– Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion
	– Soll- und Habenzinsen zum Rechnungsabschluss

Kartenzahlung mit der Commerzbank Girocard
Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den 
Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die Nutzung der Commerzbank Girocard 
ist in den „Bedingungen für die Commerzbank Girocard“ und den „Bedingungen für die 
Commerzbank Visa Debitkarte“ geregelt.
Vertragliche Kündigungsregeln
Es gelten die in Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ für den Kunden 
und die Bank festgelegten Kündigungsregeln.
Für Zahlungsdienste gilt ergänzend die Kündigungsregelung in Ziff. A, I Nr. 3 der 
Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste.
Mindestlaufzeit des Vertrages
Keine. Für Zahlungsdienste gilt ergänzend die Kündigungsregelung in Ziff. A, I Nr. 3 der 
„Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste“.
Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde sind 
in den beiliegenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank beschrieben. 
Daneben gelten die beiliegenden Sonderbedingungen, die Abweichungen oder 
Ergänzungen zu diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ enthalten:

	– „Allgemeine Bedingungen für Zahlungsdienste“,
	– „Bedingungen für den Scheckverkehr“,
	– „Bedingungen für die Commerzbank Girocard“,
	– „Bedingungen für die Commerzbank Visa Debitkarte“,
	– „Bedingungen für die Benutzung von Bankterminals“,
	– „Kreditkartenbedingungen der Commerzbank AG“ (falls beantragt),
	– „Bedingungen für die Commerzbank Mastercard Debit“ (falls beantragt),
	– „Digital Banking Bedingungen“,
	– „Bedingungen für das elektronische Postfach“,
	– „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“,
	– „Preisaushang“ sowie „Preis- und Leistungsverzeichnis“

Der Kunde kann innerhalb der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertrags-
bedingungen, des Preis- und Leistungsverzeichnis sowie der vorvertraglichen Informa-
tionen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen inklusive Widerrufsbelehrung in Pa-
pierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger verlangen.

mailto:info%40commerzbank.com?subject=
http://www.commerzbank.de
mailto:directbanking%40commerzbank.com?subject=
http://www.commerzbank.de
http://www.bafin.de
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Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1  
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss 
des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten 
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Commerzbank AG
Kaiserstraße 16, D-60311 Frankfurt am Main
Telefax: 069 98 66 06 80
E-Mail: directbanking@commerzbank.com

Abschnitt 2  
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

Allgemeine Informationen:

1.	 das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber 
dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die 
erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

2.	 die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags 
zugrunde legt;

3.	 Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 
4.	 gegebenenfalls anfallende Kosten sowie ein Hinweis auf mögliche Steuern oder Kosten, die nicht über den Zahlungsdienstleister abgeführt oder von ihm in Rechnung 

gestellt werden,
5.	 den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit  

speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Zahlungsdienstleister keinen Einfluss hat, und dass in 
der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;

6.	 das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37)  
geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme 
für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

7.	 zum Zahlungsdienstleister 
a)	 den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit 

dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;
b)	 die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register oder jedes 

andere Relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in 
diesem Register verwendete Kennung; 

8.	 zur Nutzung des Zahlungsdienstes 
a)	 eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes; 
b)	 Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind; 
c)	 die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags 

(zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
d)	 den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
e)	 einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt zugegangener 

Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

f)	 die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;
g)	 einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zahlungskarte) zu vereinbaren 

(zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
h)	 einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder mehrere unterschiedliche Zahlungsmarken auf seinem kartengebundenen Zahlungsinstrument zu  

verlangen, sofern sein Zahlungsdienstleister diesen Dienst anbietet, sowie einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, rechtzeitig vor der Unterzeichnung des 
Vertrags vom Zahlungsdienstleister in klarer und objektiver Weise über alle verfügbaren Zahlungsmarken und deren Eigenschaften, einschließlich ihrer Funktions
weise, Kosten und Sicherheit, informiert zu werden (zugrundeliegende Vorschrift: Artikel 8 der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2015 über Interbankenentgelte für Kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2018/72 (ABl. L 13 vom 18.1.2018, S. 1 geändert worden ist);

Information zum Zustandekommen des Vertrages
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des 
Vertrages ab, in dem er die ausgefüllten und unterzeichneten Formulare oder die auf 
den Internetseiten gemachten Angaben an die Bank übermittelt und diese ihr zugehen.

Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden – nach der gegebenenfalls 
erforderlichen Identitätsprüfung des Kunden – die Annahme des Vertrages erklärt. 
Wenn man telefoniert, kommt ein Vertrag zustande, sobald Kunde und Bank sich über 
den Vertragsinhalt einig sind und den Vertrag am Telefon vereinbaren.

C.	 Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen
Mit Abschluss des Vertrages hat der Kunde ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der nach-
stehenden Informationen. Bei mehreren Widerrufsberechtigten steht das Widerrufsrecht 
jedem einzeln zu. Die Bank weist den Kunden darauf hin, dass er im Fall des Widerrufs 
des Vertrages zu Zahlung von Wertersatz für die von der Bank erbrachte Dienstleistung 
nur verpflichtet ist, wenn er ausdrücklich zustimmt, dass die Bank vor Ende der Wider-
rufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt.

mailto:directbanking%40commerzbank.com?subject=
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9.	 zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen 
a)	 alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie und wie oft über die 

geforderten Informationen zu unterrichten ist; 
b)	 eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;
c)	 die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und -wechselkursen, die Methode für die Berechnung der 

tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses;
d)	 das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenzzinssätzen oder -wechsel-

kursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
10.	 zur Kommunikation 

a)	 die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der technischen Anforderungen 
an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;

b)	 Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei 
einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind; 

c)	 die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses 
erfolgen soll; 

d)	 einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der in dieser Widerrufs-
belehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu 
verlangen;

11.	 zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen 
a)	 eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder einer von 

diesem benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments 
unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

b)	 eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder tatsächlichen Betrugs 
oder bei Sicherheitsrisiken; 

c)	 die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu sperren (zugrunde
liegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

d)	 Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des Zahlungsinstrumentes 
einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zugrundeliegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e)	 Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs); 

f)	 Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte  
Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vorschrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

g)	 Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen 
sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen  
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

h)	 die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang 
(beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrundeliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

12.	 zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags 
a)	 die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbraucher dem Zahlungsdienst-

leister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: 
§ 675g des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

b)	 die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags; 
c)	 einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen; 
d)	 gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen: 

da)	 die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat nicht überschreiten darf (zugrundeliegende 
Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 

db)	 die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die voraussetzt, dass der 
Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

dc)	 das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen Änderung des Vertrags, 
wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der 
Zahlungsdienstleister den Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende Vorschrift: 
§ 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

13.	 die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht
14.	 einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters gegen dessen Verpflichtungen 

(zugrundeliegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren 
(zugrundeliegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3  
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit 
oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, so können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der Überziehung oder Überschreitung 
hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer 
Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertrags-
erklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begon-
nen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung 

Commerzbank AG
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Bedingungen für die  
Commerzbank Visa Debitkarte 1

(Stand: 01.10.2025)

A.	 Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen
1.	 Verwendungsmöglichkeiten

Die von der Bank ausgegebene Visa Debitkarte (im Folgenden „Karte“ genannt) kann der Karteninhaber im Inland und als weitere Dienstleistung auch 
im Ausland im Rahmen des Visa-Karten-Verbundes einsetzen: 

	– zum Bezahlen bei Vertragsunternehmen vor Ort an automatisierten Kassen oder online und
	– darüber hinaus als weitere Dienstleistung zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten, dort zusätzlich gegen 

Vorlage eines Ausweispapiers (Bargeldservice).
Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die Geldautomaten im Rahmen des Bargeldservice sind an den Akzeptanzsymbolen zu erken-
nen, die auf der Karte zu sehen sind. Soweit mit der Karte zusätzliche Leistungen (z. B. Hilfe in Notfällen, Versicherungen) verbunden sind, richten sich 
diese nach den insoweit geltenden besonderen Regeln. 
Die Karte kann als physische Karte oder als digitale Karte zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles Endgerät) 
ausgegeben werden. Diese Sonderbedingungen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt. 
Für die digitale Karte gelten ergänzend die gesondert mit der Bank vereinbarten Nutzungsbedingungen für die digitale Nutzung, bspw. Apple Pay oder 
Google Pay.

2.	 Persönliche Geheimzahl (PIN) und Visa-Secure-Verfahren
2.1.	Persönliche Geheimzahl (PIN)

Für die Nutzung von automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen und von Geldautomaten wird dem Karteninhaber für seine Karte eine per-
sönliche Geheimzahl (PIN) zur Verfügung gestellt. Der Kunde kann diese persönliche Geheimzahl im Onlinebanking der Bank selbst festlegen. 2

Die Karte kann an automatisierten Kassen sowie an Geldautomaten, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN einge-
geben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich 
in diesem Fall mit der Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

2.2.	Visa-Secure-Verfahren
Für die Teilnahme am Visa-Secure-Verfahren ist jeder Online-Banking-Kunde automatisch freigeschaltet. Beim Visa-Secure-Verfahren wird der 
Kunde aufgefordert, neben seiner Online-PIN, eine Freigabe der Transaktion mit dem für sein Digital Banking vereinbarten Autorisierungselement 
(z.B. Freigabe mit der photoTAN-App; Eingabe der auf dem Lesegerät angezeigten Transaktionsnummer [TAN]) zu bestätigen.  Die Karte kann im 
Rahmen des Visa-Secure-Verfahrens nicht mehr eingesetzt werden, wenn der Kontozugang, z. B. wegen mehrfacher falscher Eingabe einer TAN, 
gesperrt ist. Der Kunde sollte sich in diesem Fall mit der Bank in Verbindung setzen.

3.	 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
(1)	 Bei Nutzung der Karte ist entweder 

	– ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen die Kartendaten übertragen hat, oder
	– an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen kann der Karteninhaber - insbesondere zur Beschleunigung eines 
Geschäftsvorfalles im Rahmen eines fernmündlichen Kontaktes - ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen 
lediglich seine Kartennummer angeben.
Beim Karteneinsatz an automatisierten Kassen kann in folgenden Fällen von der Eingabe der PIN bzw. der Unterzeichnung eines Beleges abge-
sehen werden:

	– Bei Bezahlung von Verkehrsnutzungsentgelten oder Parkentgelten an unbeaufsichtigten automatisierten Kassen
	– Bei der kontaktlosen Bezahlung von Kleinbeträgen. Hierbei ist die Karte mit Kontaktlosfunktion an ein Kartenlesegerät zu halten.

Bei Onlinebezahlvorgängen erfolgt die Authentifizierung des Karteninhabers, indem er auf Anforderung die gesondert vereinbarten Authentifizie-
rungselemente einsetzt. Authentifizierungselemente sind

	– Wissenselemente (etwas, das der Karteninhaber weiß, z. B. Online-PIN),
	– Besitzelemente (etwas, das der Karteninhaber besitzt, z. B. mobiles Endgerät zur Erzeugung/zum Empfang von einmal verwendbaren Trans-

aktionsnummern (TAN) als Besitznachweis) oder
	– Seinselemente (etwas, das der Karteninhaber ist, z. B. Fingerabdruck).

(2)	 Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. 
Soweit dafür zusätzlich die Unterschrift, eine PIN oder ein sonstiges Authentifizierungselement gefordert wird, wird die Zustimmung erst mit deren 
Einsatz erteilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist 
zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten 
des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.

4.	 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrages
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Karteninhabers einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (vgl. Nummer 7) verfügbaren Geldbetrag 
zu sperren, wenn

	– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und
	– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrages zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zah-
lungsbetrag mitgeteilt worden oder der Zahlungsauftrag zugegangen ist.

1	 Entspricht der standardisierten Zahlungskontenterminologie „Ausgabe einer Debitkarte“. Nachfolgend wird die Bezeichnung „Commerzbank Girocard“ oder „Karte“ geführt.
2	 Sobald diese Funktion verfügbar ist.
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5.	 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

	– sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN, seinem sonstigen Authentifizierungselement oder mittels Unterschrift legitimiert hat,
	– der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der Karte oder die finanzielle Nutzungsgrenze (z. B. Guthaben auf dem Girokonto) nicht 

eingehalten ist oder
	– die Karte gesperrt ist. 

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

6.	 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, 
dass der Kartenzahlungsbetrag innerhalb der Ausführungsfrist von einem Geschäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
Bei Kartenzahlungen innerhalb Deutschlands und in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 3 (EWR) in Währungen eines Staates außer-
halb des EWR (Drittstaatenwährung) sowie Kartenzahlungen, bei denen der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers außerhalb des EWR (Dritt-
staaten) gelegen ist, werden Kartenzahlungen baldmöglichst bewirkt. Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
erst nach Ablauf der Ausführungsfrist ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die 
Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

7.	 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die Karte nur innerhalb seiner finanziellen Nutzungsgrenze gemäß den Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdiens-
te zu nutzen.

8.	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
8.1.	Unterschrift

Der Karteninhaber hat die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.
8.2.	Sorgfältige Aufbewahrung der Karte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf 
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede Person, die im Besitz der Karte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr 
missbräuchliche Verfügungen zu tätigen. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, Transaktionen an automatisierten Kassen ohne 
PIN bis zur Sperre tätigen.

8.3.	Geheimhaltung der PIN
Der Karteninhaber hat auch dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner PIN erlangt. Sie darf insbesondere nicht auf der 
Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt 
bzw. die Kartennummer und das personalisierte Sicherheitsmerkmal kennt, hat die Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld 
an Geldautomaten abzuheben).

8.4.	Schutz der Authentifizierungselemente für Onlinebezahlvorgänge
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine mit der Bank vereinbarten Authentifizierungselemente für Onlinebezahl-
vorgänge (siehe Nummer 3 Absatz 1, letzter Unterabsatz dieser Bedingungen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass die Authentifizierungselemente für Onlinebezahlvorgänge missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt werden. 
Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente für Onlinebezahlvorgänge hat der Karteninhaber vor allem Folgendes zu beachten:
a)	 Wissenselemente, wie z. B. die Online-PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen insbesondere

	– nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden,
	– nicht außerhalb von Onlinebezahlvorgängen in Textform (z. B. per E-Mail oder Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
	– nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der Online-PIN im Klartext im mobilen Endgerät) werden und
	– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. mobiles End-

gerät) oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobiles Endgerät mit Anwendung für Kreditkartenzahlung und Fingerabdrucksensor) 
dient.

b)	 Besitzelemente, wie z. B. ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere
	– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
	– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für Kartenzah-

lungen (z. B. Karten-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen können,
	– ist die Anwendung für Onlinebezahlvorgänge (z. B. Karten-App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teilnehmers zu 

deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltele-
fons), und

	– dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb der Onlinebezahlvorgänge mündlich (z. B. per Telefon) oder in Text-
form (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden.

c)	 Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers für Onlinebezahlvorgän-
ge nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen ge-
speichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für die Onlinebezahlvorgänge genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, 
ist für Onlinebezahlvorgänge das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B. Online-Passwort) zu nutzen und nicht das auf dem mo-
bilen Endgerät gespeicherte Seinselement.

3	 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guade-
loupe, Martinique, Mayotte, Reunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.
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8.5.	Kontrollpflichten bei Onlinebezahlvorgängen
Sollten dem Karteninhaber bei Onlinebezahlvorgängen Angaben zum Zahlungsvorgang (z. B. der Name des Vertragsunternehmens und der Ver-
fügungsbetrag) mitgeteilt werden, sind diese Daten vom Karteninhaber auf Richtigkeit zu prüfen.

8.6.	Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
(1)	 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung 

von Karte, PIN oder für Onlinebezahlvorgänge vereinbarten Authentifizierungselementen fest, so ist die Bank, und zwar möglichst unter der 
dem Karteninhaber mitgeteilten Sperrhotline, unverzüglich zu unterrichten, um die Karte sperren zu lassen. Die Kontaktdaten, unter denen eine 
Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Miss-
brauch auch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2)	 Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN oder für Onlinebezahlvorgänge vereinbarten Authentifizierungselemten 
vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3)	 Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu un-
terrichten.

9.	 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen sowie den Kreditinstituten, die die Karte an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflichtet, die vom Kar-
teninhaber mit der Karte getätigten Umsätze zu begleichen.
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus seinem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem die Karte 
eingesetzt wurde, sind unmittelbar gegenüber dem Vertragsunternehmen geltend zu machen.

10.	 Fremdwährungsumrechnung
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses 
bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

11.	 Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
11.1.	Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige

(1)	 Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen, kommen sie ihm sonst abhanden oder werden die Karte oder die 
für Onlinebezahlvorgänge vereinbarten Authentifizierungselemente sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu einer nicht au-
torisierten Kartenverfügung in Form

	– der Abhebung von Bargeld oder
	– der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen,

	� so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, gemäß Absatz 3 nur, wenn er seine Pflich-
ten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.

(2)	 Erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums 4, trägt der Karteninhaber den 
aufgrund einer nicht autorisierten Kartenverfügung entstehenden Schaden nach den Absätzen 1 und 3, wenn der Karteninhaber die ihm nach 
diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Scha-
dens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens. 

(3)	 Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfügung und hat der Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt oder 
seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Karteninhaber den hierdurch entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

	– er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder der ihm von der Bank mitgeteilten Sperrhot-
line schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

	– die persönliche Geheimzahl oder das vereinbarte Wissenselement für Onlinebezahlvorgänge (z. B. Online-PIN) auf der Karte vermerkt 
oder zusammen mit der Karte verwahrt war (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

	– die persönliche Geheimzahl oder das vereinbarte Wissenselement für Onlinebezahlvorgänge (z. B. Online-PIN) einer anderen Person mit-
geteilt wurde und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

(4)	 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den 
für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

(5)	 Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 3 und 4 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige 
nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(6)	 Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 ist der Karteninhaber nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Karteninhaber eine 
starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat oder der Zahlungsemp-
fänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach § 55 ZAG ver-
pflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen 
aus den Kategorien Wissen (etwas, das der Karteninhaber weiß, z. B. PIN oder Online-PIN), Besitz (etwas, das der Karteninhaber besitzt, z. 
B. Kreditkarte oder mobiles Endgerät) oder Sein (etwas, das der Karteninhaber ist, z. B. Fingerabdruck).

(7)	 Die Haftungsbegrenzungen in den Absätzen 1, 4 und 5 finden keine Anwendung, wenn der Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt 
hat.

4	 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guade-
loupe, Martinique, Mayotte, Reunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.
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11.2.	Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN oder 
für Onlinebezahlvorgänge vereinbarten Authentifizierungselementen gegenüber der Bank oder einer Visa Kartenrepräsentanz angezeigt und die 
Karte gesperrt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in Form

	– der Abhebung von Bargeld oder
	– der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Vertragsunternehmen

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden 
Schäden.

11.3.	Ergänzende Haftungs- und Erstattungsregeln
Soweit die Haftung in den vorgenannten Bestimmungen nicht schon geregelt ist, gelten im Übrigen die in den Allgemeinen Bedingungen für Zah-
lungsdienste geregelten Haftungs- und Erstattungsregeln des Kunden und die Haftungs- und Einwendungsausschlüsse für die Bank

12.	 Eigentum und Gültigkeit der Karte
Die Bank bleibt Eigentümerin der Karte. Die Karte ist nicht übertragbar. Sie ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. Die Bank ist mit 
der Aushändigung einer neuen Karte, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, 
die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben. 
Die Bank behält sich ausdrücklich das Recht vor, auch während der Gültigkeit einer Karte diese Karte gegen eine neue Karte auszutauschen. Dem 
Karteninhaber entstehen hierdurch keine Kosten.

13.	 Sperre und Einziehung der Karte
Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen, wenn

	– sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
	– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dieses rechtfertigen oder
	– der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte besteht.

Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor der Sperre, spätestens jedoch unverzüglich danach, 
über die Sperre unterrichten. Die Angabe von Gründen unterbleibt, soweit sie gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt. Die Bank wird die Karte ent-
sperren oder durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninha-
ber unverzüglich.

Commerzbank AG
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